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SPRECH- UND SERVICEZEITEN 

E-Mail gemeinde@roden.de Homepage www.Roden.de 
Bürgermeister Albert 

  09396/993977   0175/7268342 

Rathaus Roden 
Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr;  09396/349  
Rathaus Ansbach:  
Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr ;  09396/865 
Bauhof H. Pfeufer   0152 09569242 
Bauhof F. Nätscher   0160 94473670 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld: 
E-Mail:   info@vgem-marktheidenfeld.de 
Internet: www.vgem-marktheidenfeld.de  
Montag – Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr 
Montag u. Dienstag: 13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag: 13.30 – 17.30 Uhr 
  09391/6007-0  Fax 09391/6007-66 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden 
durch Aushang in den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in Roden 
am Rathaus und in Ansbach am Dorfgemeinschaftshaus bekannt ge-
macht. Die Sitzungsniederschriften können im Rathaus und im Internet 
unter http://www.Roden.de in der Rubrik Gemeinderatssitzungen einge-
sehen werden. 

Müllabfuhr (s. Abfallkalender des Landkreises oder 
Infotelefon  09353/793-777 bzw. -0) 
Abfuhr Restmüll: Dienstag ungerade Kalenderwoche 
Abfuhr Biomüll: Dienstag gerade Kalenderwoche 
Abfuhr DSD/gelbe Säcke:  14.04.2022 
Abfuhr „Blaue Papiertonne“:  20.04.2022 
Sperrmüllabfuhr: 2 x pro Jahr auf Bestellung 
 
Erdaushubdeponie Roden:  
Anlieferung nach Bedarf unter Aufsicht eines Gemeinde-
arbeiters 

Containerstandorte, Altglas – Weißblech 
Roden, Oberdorfstraße u. Ansbach, Friedhof 
 
Problemabfallsammelstelle 
Kreismülldeponie, Karlstadt,  
Am Hammersteig 7A,  
Mo – Fr. von 08.30 – 12.00 Uhr und 12:45 – 16:00 Uhr 
 
Wertstoffhöfe, Tel. 09391/8674: 
Marktheidenfeld, (Bauschuttdeponie, bei Eichenfürst) 
Öffnungszeiten 01.04.2022 – 31.10.2022 
Mo, Mi, Fr, Sa  08.30 – 12.00 Uhr 
Dienstag 13.00 - 17.00 Uhr 
Schotterwerk Schebler, Karbach (Bauschutt) 
Anlieferung während der Öffnungszeiten 
Urspringen, Richtung Steinfeld (Am Mehlenweg) 
Samstag 9.00 – 11.00 Uhr 

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde 

RODEN 
(Gemeindeteile Roden und Ansbach) 

Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft  

Marktheidenfeld 
Nr. 03/2022 18.03.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notrufnummer Arzt:   116 117 
Notrufnummer Rettungsdienst:    112 
Notrufnummer Polizei                    110  
Sperr- Notruf                                   116 116  
(für Medien wie Kredit- oder EC-Karten) 
Apotheke Notdienst aktuell unter: 
www.aponet.de 
 

Sirenenprobealarm 
jeden 1. Samstag im Monat, 12.30 Uhr 
Mobilitätszentrale Main-Spessart 
Fahrplan- und Fahrpreisauskunft über alle Bus- 
strecken in Main-Spessart,  
Bestellung der RUF-BUSSE  0931 36886 886 
Mo.-Fr.9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr 

Inhaltsverzeichnis: 
 

 
Gemeindeinformationen: 
 
Aus der öffentlichen Sitzung vom 07.03.2022 
Info Rentensprechtag 
Nächstes Mitteilungsblatt 
Übungen der Bundeswehr 
 
 
 
Sonstige Informationen / Anlagen 
 
Info LAG Wein, Wald, Wasser e.V. 
Info Zensus-Interviews 
Info Waldbesitzer 
Schützenverein – Altpapiersammlung 
Info Straßensperrung für Salamander 
Einladung Jahresschlussversammlung Schützen 
Einladung JHV Garten- u. Verschönerungsverein 
Kommunionkinder 2022 
Helfer für Kirchenputz gesucht 
Gottesdienstordnungen 
Werbung Gösswein/Wömbi 
 
 

mailto:gemeinde@roden.de
mailto:info@vgem-marktheidenfeld.de
http://www.vgem-marktheidenfeld.de/
http://www.aponet.de/


AUS DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG DES GEMEINDERATS 
AM 07.03.2022 

 
 
TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 07.02.2022 

 
Die Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 07.02.2022, öffentlicher Teil, wird vom Ge-
meinderat anerkannt und genehmigt. 
 
 
TOP  2 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
In der letzten Gemeinderatssitzung am 07.02.2022, nichtöffentlicher Teil, wurde der Auftrag zur 
Planung der Hoch- u. Saugbehältersanierung in Roden und Ansbach an Fa. Baurconsult Archi-
tekten Ingenieure GbR (Haßfurt) vergeben. Zunächst sollen lediglich die Lph. 1 – 3 übertragen 
werden. 
 
 

TOP  3 
Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in Modulbauweise, 
Bauort: Fl. Nr. 221, Hauptstraße 67, Gemarkung Roden 

 
Der o.g. Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft und wird dem Gemeinderat zur Stellung-
nahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO vorgelegt. Dabei wurde Folgendes festgestellt: 
 
- Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) der Gemarkung Roden. Das Vor-
haben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise (§ 22 
BauNVO) und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügt. 
 
- Die Unterschriften der Nachbarn sind vollständig. 
 
- Es sind bereits vier Stellplätze auf dem o.g. Grundstück vorhanden.  
 
 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in Modulbauweise, Bauort: 
Fl. Nr. 221, Hauptstraße 67, Gemarkung Roden werden keine Einwendungen vorgebracht. Das 
Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 0  Anwesend 8   
 
 
TOP  4 Haushalt 2022 Vorberatung 

 
Zur Vorberatung des Haushaltes der Gemeinde Roden 2022 befinden sich im Anhang jeweils ein 
Entwurf des Verwaltungshaushaltes, des Vermögenshaushaltet, der Rücklagen und eine Über-
sicht der Realsteuereinnahmen. 
 
Im letzten Jahr konnten dank der außerordentlichen hohen RZ-Was Förderung erfreulicherweise 
insgesamt 572.458,06€ der Rücklage zugeführt werden. Durch diese hohen Rücklagen ist zum 
aktuellen Planungsstand keine Kreditaufnahme im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 
notwendig. Es verbleiben sogar ca. 300.000,00€ in der Rücklage. 
 



 

Wie bereits jedoch bei der letzten Haushaltsberatung erwähnt, liegen die Realsteuerhebesätze 
der Gemeinde mittlerweile extrem unter dem bayernweiten Durchschnitt der vergleichbaren Ge-
meinden. Deshalb ist als Anlage eine mögliche Entwicklung der Mehreinnahmen bei einer Erhö-
hung der Hebesätze beigefügt. 
 
 
Abschließend werden die Ausgaben für den Vermögenshaushalt wie folgt korrigiert: 
Ergänzung um 5.000 EUR Zuschuss zur geplanten Sitzgruppe am Fliegerdenkmal in Roden. 
Die Hebesätze bleiben bei 300 und werden ggf. im Zuge der Grundsteuerreform angepasst. 
 
 
TOP  5 365 € - Ticket; Förderung durch die Gemeinde 

 
Zum 01.08.2020 wurde im Verkehrsverbund Mainfranken - VVM (dieser erschließt die Stadt 
Würzburg sowie die Landkreise Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg) für Schüler und Auszu-
bildende das 365-Euro-Ticket eingeführt. Mit diesem Ticket können Schüler und Auszubildende 
im gesamten VVM-Verbundgebiet für 365 Euro im Jahr auf allen Bus-, Straßenbahn und Schie-
nenstrecken ganztägig mobil sein. Die durch die Einführung dieser neuen Netzkarte verursachten 
Mindereinnahmen trägt zu 2/3 der Freistaat Bayern. Die ÖPNV-Aufgabenträger im Verbundgebiet 
tragen 1/3 des Defizits. 
  
In der vergangenen Bürgermeisterdienstbesprechung des Landkreises Mainspessart wurde das 
365 € Ticket im Landkreis angesprochen. 
  
Aktuell gibt es im Landkreis ca. 1.680 Selbstzahler für das 365 € Ticket. Das bedeutet, dass diese 
Personen das Ticket komplett selbst finanzieren. Seitens des Landkreises wurde in der Bespre-
chung angefragt, ob diese Tickets durch den Landkreis und die Kommunen weiter subventioniert 
werden. Hier sieht der Landkreis eine Beteiligung von jeweils 100,- € durch Kreis und Kommunen 
vor. 
  
Im Zeitraum von Juli bis November 2021 wurden für Schüler und Azubis insgesamt 10 Tickets 
verkauft. Die Beteiligung der Gemeinde wäre in diesem Fall 1.000,- €. 
  
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Roden beteiligt sich an einer weiteren Vergünstigung des 365,- € Tickets mit  
100,- € wenn der Landkreis ebenfalls einen Zuschuss von 100,- € gibt. 
 
Die Bezuschussung wird erstmal nur für den Zeitraum der Förderzusage des Tickets durch den 
Freistaat max. 5 Jahre gewährt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 5  Nein 3  Anwesend 8   
 
 
TOP  6 Informationen und Anfragen 

 
TOP  6.1 Sturmschäden im Wald 

 
Die Sturmschäden des vergangenen Monats wurden innerhalb einer guten Woche mithilfe der 
beiden Gemeindearbeiter, Thorsten Schwab, und dem Harvesterfahrer Horst Hamm aufgearbei-
tet. 
 
Gesamt sind ca. 600 Festmeter Holz (gemischte Holzarten, überwiegend Weichholz) durch 
Sturmschaden angefallen. 
 



 

Förster Thorsten Schwab hat die reibungslose Zusammenarbeit mit den Gemeindearbeitern aus-
drücklich gelobt und als vorbildlich gegenüber anderen Gemeinden beschrieben.  
 
 
TOP  6.2 Mutwillige Zerstörungen auf dem Spielplatz in Roden 

 
Am Sonntag wurde auf dem Spielplatz in Roden mutwillig das Spielhaus mit Steinen beschädigt. 
Die Kinder, die hier mit Steinen das Dach eingeworfen haben, wurden gesehen.  
 
Am Montag wurde dann das Federwippgerät aus der Verankerung gedreht. 
 
BGM Albert hat über die Rodener WhatsApp-Gruppe bereits an die Bevölkerung appelliert. Da 
sich jedoch niemand gemeldet hat, wird der Vorfall an die Polizei weitergeleitet.  
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GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
 
Sprechtag der Deutschen Renten- 
versicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern  
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im  
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, Renten-
sprechtage an. 
 
Termine können in der Verwaltungs- 
gemeinschaft telefonisch vormittags unter 
09391/6007-106 und unter Angabe der  
Versicherungsnummer vereinbart werden. 
 
Zur Beratung wird gebeten, Ausweispapiere 
mitzubringen. Auskünfte für andere Personen 
können nur unter Vorlage einer Vollmacht erteilt 
werden. 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde 
erscheint voraussichtlich in der 16. Kalender-
woche 2022. Gewünschte Veröffentlichungen 
sind bis spätestens Mittwoch, 13.04.2022 an 
die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
zu mailen. E-Mail: amtsblatt.roden@vgem-
marktheidenfeld.de 
 
 
 
GEMEINDE RODEN 
 
A l b e r t 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Übungen der Bundeswehr 21. – 22.03.2022,  
Übungen der Bundeswehr 25. – 28.04.2022,  
 
Bitte halten Sie sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fern. 
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen 
militärischen Sprengmitteln (z.B. Fundmunition) 
ausgehen, wird besonders hingewiesen. Bitte 
melden Sie jeden Fund der Polizei.  
Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der 
Verbrauch dieser Gegenstände ist verboten 
und kann nach Vorschriften des Strafgesetz-
buches, sowie nach den waffen- und spreng-
stoffrechtlichen Bestimmungen geahndet wer-
den.  
 
Bitte melden Sie Schäden, die die Bundeswehr 
verursacht hat der Gemeinde oder der Verwal-
tungsgemeinschaft Marktheidenfeld, sofern sie 
nicht bereits durch den Flurschadenoffizier ab-
gegolten oder von Schadentrupps der Einheit 
beseitigt worden sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


